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Anlass:

1. Aufgrund der sich verandernden Rahmenbedingungen in der Stadtebauférderung wird fur
die weitere Durchfiihrung der stadtebaulichen GesamtmalRnahme Moisling der nachste-
hende Umsetzungsplan zur Realisierung prioritarer baulicher EinzelmaRnahmen verfolgt.

2. Zur Zwischenfinanzierung von EinzelmaRhahmen der Stadtebauférderung erfolgt eine
flexible Ausleihe von Mitteln aus dem Sondervermdgen der Gesamtmaflnahme Altstadt
sowie eine haushalterische Ordnung, die Uber die kommunale Regel-Anteilsfinanzierung
hinausgeht.

Bericht:

Hintergrund

Die Hansestadt Lubeck fihrt in Moisling eine stadtebauliche Gesamtmalinahme im Rahmen
der Stadtebauférderung durch. Fur diese GesamtmalRnahme hat die Blrgerschaft der Han-
sestadt Lubeck mit ihren Beschllissen zur stadtebaulichen Rahmenplanung der ,Neuen Mit-
te* Moisling (VO/2022/11716, 23.02.2023) und insbesondere zur Fortschreibung des inte-
grierten stadtebaulichen Entwicklungskonzepts (VO/2023/12645, 25.01.2024) den Umfang
an zu realisierenden (baulichen) EinzelmaRnahmen und deren Finanzierung beschlossen. Im
Oktober 2024 wurde die Gesamtmalinahme Moisling von dem auslaufenden Stadtebaufoér-
derungsprogramm ,Soziale Stadt“ in das neue Programm ,Wachstum und nachhaltige Er-
neuerung® uberfuhrt. Mit dieser Programmuberfuhrung ist die GesamtmalRnahme spatestens
in 15 Jahren zu beenden.

Gednderte Rahmenbedingungen: ,,Paradigmenwechsel” in der Stadtebauforderung

Dem o.g. Blirgerschaftsbeschluss folgend hat die Hansestadt Libeck im Februar 2024 einen
weiterfihrenden Antrag auf Zuwendungen der Stadtebauférderung i. H. v. 8,0 Mio. EUR (3/3)
gestellt. Dieser Antrag wurde Ende 2024 mit einer Zuwendung i. H. v. 1,1 Mio. EUR beschie-
den, der gemal der Ublichen Anteilsfinanzierung (3/3) gemeindliche Eigenmittel i. H. v.
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358.000,00 EUR beinhaltet. Damit liegt die Zuwendung deutlich unter der Antragssumme.
Diese Zuwendung wird in 7 Jahrestranchen in unterschiedlichen Hohen gewahrt, der erste
Forderungsbetrag kann erst 2027 abgerufen werden.

Ein nachster Forderungsantrag fur die GesamtmalRnahme Moisling wird fristgemaf im jahrli-
chen Turnus zum 28.02.2025 eingereicht — die Mittelanklindigung und Zuwendungsbeschei-
de werden i. d. R. im IV. Quartal eines Jahres ausgestellt. Allerdings kann nicht belastbar
geschatzt werden, wie hoch eine etwaige Zuwendung ausfallen wird.

Es ist jedoch festzustellen, dass sich die Rahmenbedingungen der Stadtebaufdrderung in
Schleswig-Holstein — insbesondere im Hinblick auf die angewendete Praxis des Foérderungs-
instruments — grundlegend geandert haben und eine gewisse Unsicherheit fur die kommen-
den Jahre besteht:

Zum einen wurde im Sommer 2024 im Zuge der Aufstellung des Landeshaushaltes 6ffentlich
ein Rlckzug aus der Stadtebauférderung diskutiert. Schlussendlich erfolgte zwar keine
Streichung oder Kirzung des Landesanteils, aber das Land bildet seinen Forderanteil bereits
ab dem 01.01.2025 als Vorwegabzug im kommunalen Finanzausgleich ab, was de facto eine
Mehrbelastung der Gemeinden und Kreise bedeutet.

Zum anderen ist die Stadtebauforderung in Schleswig-Holstein zunehmend Uberzeichnet.
Auch wenn das Programmvolumen, welches vom Bund Uber die Verwaltungsvereinbarungen
(VV) zur Stadtebauférderung vorgegeben wird, in den letzten Jahren konstant bei ca. 66 Mio.
EUR lag und zu je einem Drittel von Bund, Land und Kommunen getragen wurde (3/3), stieg
das Antragsvolumen im Land deutlich an. So gab es bereits 2022 einen hohen Bedarf, der in
2023 mit einem Antragsvolumen aller GesamtmalRnahmen auf insg. 137,0 Mio. EUR an-
wuchs. In 2024 wurden in Schleswig-Holstein insg. 241,5 Mio. EUR Stadtebauférderungsmit-
tel fir 64 GesamtmaRnahmen beantragt, so dass eine fast vierfache Uberzeichnung festzu-
stellen ist.

Vor allem diese Uberzeichnung auf Landesebene wird das Instrument der Stadtebauférde-
rung — insbesondere in seiner praktischen Anwendung — deutlich verandern: Auch in den
nachsten Jahren wird aufgrund der groRen Anzahl an nahezu 100 Gesamtmaflnahmen, die
in Schleswig-Holstein in die Stadtebauférderung aufgenommen wurden, ein wachsender
Mittelbedarf bestehen. Die kiinftige (finanzielle) Ausstattung der Stadtebauférderung ist zu-
dem abhangig von den Bundes- und Landeshaushalten — und aufgrund der bundespoliti-
schen Lage bereits in 2025 offen. Selbst wenn die Stadtebauférderung in den nachsten Jah-
ren auf einem konstanten Level gehalten werden kdnnte, ist davon auszugehen, dass das
Programmvolumen in Schleswig-Holstein nicht ausreichen wird, um die konkreten Bedarfe
der Kommunen zu decken oder zu einer angemessenen, zweckmafigen Verteilung zu ge-
langen, zumal auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen wie Inflation bzw. Baukostensteige-
rungen bei der MaRnahmendurchfuhrung zu berlcksichtigen sind.

Stadtebauforderung in der Praxis

Diese geanderten Rahmenbedingungen flihren dazu, dass sich fir die Kommunen die gan-
gige Praxis in der Anwendung der Stadtebauforderung grundlegend verandern wird. Auch
wenn forderrechtlich immer geregelt war, dass kein Anspruch auf Férdermittel besteht, ergibt
sich eine zunehmende Unsicherheit Uber die Gewahrung von Zuwendungen und folglich ein
grolReres Risiko der Finanzierbarkeit von baulichen EinzelmaRnahmen, welches von den
Kommunen zu tragen ist. Der Fordermittelgeber hat in Gesprachen kirzlich mitgeteilt, dass
er keine Ubergeordnete Steuerungsfunktion im Zusammenhang mit der konzeptionellen Aus-
gestaltung von Gesamtmalnahmen und der Programmaufstellung im Land tGbernimmt, son-
dern verweist auf die kommunale Planungshoheit. Dies flhrt dazu, dass in den jeweiligen
Gesamtmalinahmen zwangslaufig eine starkere Priorisierung von EinzelmafRnahmen vorzu-
nehmen ist.

Der Fordermittelgeber gewahrt die Zuwendungen nach Einzelfallentscheidungen und be-
darfsorientiert fir jede einzelne Gesamtmalnahme. Fir die Mittelverteilung im Land gibt es
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kein Prinzip der Proportionalitat zwischen Regionen bzw. Kommunen und keine Berlcksich-
tigung spezifischer Indikatoren. Zudem werden in absehbarer Zeit keine neuen Gesamtmalf}-
nahmen in die Stadtebauférderung aufgenommen. Wesentliche Kriterien fir die Gewahrung
von Zuwendungen sind der Mittelbedarf einer Gesamtmalinahme, die Finanzsituation des
Sondervermogens, der Konkretisierungsgrad von Planungen fur EinzelmaRnahmen und de-
ren Bedeutung fir das Gebiet.

Das Land legt damit einen starkeren Fokus auf die unmittelbare Verausgabung von Stadte-
bauférderungsmitteln und die Zuwendung fur planerisch fortgeschrittene, konkretisierte oder
gar in baulicher Umsetzung befindliche EinzelmaRnahmen. In der praktischen kommunalen
Anwendung sind folglich Objektplanungen fur EinzelmalRnahmen voranzutreiben und dem
Fordermittelgeber vorzulegen, die einer Genehmigungsplanung entsprechen (Leistungspha-
se 4 nach Honorarordnung flir Architekten und Ingenieure (HOAI)) — aber zugleich kann kei-
ne Durchfinanzierung der EinzelmalRnahme Uber Mittel der Stadtebauférderung (3/3) sicher-
gestellt werden. Eine Durchfinanzierung von EinzelmaRnahmen vorab durch Abbildung von
entsprechenden Kostenansatzen im Sondervermégen und Berlcksichtigung von beschiede-
nen Zuwendungstranchen, ist demnach — gerade bei kostenintensiveren hoch- oder tiefbau-
lichen EinzelmalRnahmen wie insb. die Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtun-
gen oder Stralenraumumgestaltungen — nicht mehr moglich.

In der gangigen Praxis andert sich die Funktion des Sondervermoégens: Dadurch, dass u. U.
keine Durchfinanzierung von EinzelmalRhahmen gegeben ist und eine Unsicherheit Gber die
Hohe von beantragten Zuwendungen besteht, verbleibt ein grofieres Finanzierungsrisiko fir
die Kommunen als bislang. Dieses Risiko muss im kommunalen Haushalt abgebildet wer-
den, um die vorgesehen EinzelmalRhahmen Uberhaupt umsetzen zu kénnen.

Bedeutung fiir die GesamtmaRBnahme Moisling

Fir die Gesamtmalinahme Moisling ergeben sich weitreichende Konsequenzen: Die vorge-
sehenen Einzelmalinahmen kdnnen nicht im aufgestellten Prozess- und Zeitplan umgesetzt
werden. Eine Finanzierbarkeit der Mallnahmen, deren Planung und/oder Durchfiihrung 2025
vorgesehen war, ist in ihrer Gesamtheit nicht gegeben.

Problematisch ist dies insbesondere flir die stadtebauliche Sanierungsmaflinahme ,Neue
Mitte“: Aufgrund der angestrebten stadtebaulichen und funktionalen Neuordnung und Mittel-
bindelung sind dort mehrere Einzelmalinahmen bereits eingeleitet bzw. vorgesehen, die
aufgrund bedingender Planungsprozesse sowie definierten Baufolgen und -abschnitten in
komplexer Abhangigkeit zueinanderstehen. Hier wurden schon erste OrdnungsmalRnahmen
(d. h. Abriss von Gebauden) im Rahmen der Stadtebauférderung umgesetzt, die aktuell als
Brachflache das Stadtbild pragen. Weitere OrdnungsmalRnahmen sind erforderlich, um Fla-
chen fiir die geplanten Neubauvorhaben freizumachen. Die geplanten EinzelmalRnahmen —
der Neubau einer Kindertagesstatte mit Familienzentrum, die Errichtung eines Stadtteilhau-
ses, die Schaffung eines Stadtteilplatzes — decken unterschiedliche offentliche Nutzungen
ab, fur die gerade in Moisling aufgrund der spezifischen sozialen Problemlagen im Quartier
ein grofRer Bedarf besteht. Es sind mehrere Malknahmen Dritter im Wohnungsbau, in der
Nahversorgung und in der Senior:Innen-Pflege vorgesehen, die aufgrund der o. g. Abhan-
gigkeiten in den Prozess integriert sind. Diese Investoren und Trager sind bereits Anhandga-
ben eingegangen oder haben Grunderwerb vollzogen, um Voraussetzungen fiir die nachsten
MafRnahmenschritte zu schaffen. Sollte dieser Sanierungsprozess stoppen, ist zu beflirchten,
dass Dritte aus dem Prozess aussteigen und sinnvolle, wie dringend erforderliche Bauvorha-
ben aufgegeben werden missen. Damit wird gerade der wesentliche Effekt der Stadtebau-
forderung, namlich das Ausldsen von weiteren umfassenden Investitionen, beeintrachtigt.

Die Hansestadt Libeck und der Sanierungstrager TRAVE haben diese Problematik gegen-
Uber dem Land deutlich zum Ausdruck gebracht, u. a. hat Herr Bargermeister Lindenau ein
umfassendes Schreiben an den Ministerprasidenten versendet. Neben den Konsequenzen
fur die Gesamtmallnahme Moisling wurde auch auf die abnehmende Funktions- und Tragfa-
higkeit der Stadtebauférderung als Instrument eingegangen. Hier wird eine Verantwortung
des Landes gesehen, eine Steuerung und Planbarkeit im Zusammenhang mit der konzeptio-
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nellen Ausgestaltung von Gesamtmal3nahmen und der Programmaufstellung auf Landes-
ebene sicherzustellen, die es den Kommunen ermdéglicht, belastbare und verlassliche Mal3-
nahmenplanungen aufzustellen.

Priorisierung von EinzelmaRhahmen — Anpassung des Umsetzungsplans

Um handlungsfahig zu bleiben und insbesondere den eingeleiteten Prozess der stadtebauli-
chen SanierungsmafRnahme in der ,Neuen Mitte* fortfihren zu kénnen, ist eine Anpassung
des Umsetzungsprozesses erforderlich. Mit dem Sanierungstrager hat eine fachliche Ab-
stimmung stattgefunden, in der die komplexen Abhangigkeiten der unterschiedlichen Mal-
nahmen und Projekte Dritter berlicksichtigt wurden. In der Konsequenz wurden klare Mal3-
nahmenprioritaten definiert (siehe Anlage 1 und 2).

Zusammenfassend priorisiert der Umsetzungsplan einzelne Malinahmen der ,Neuen Mitte*,
zumal dort per Burgerschaftsbeschluss ein stadtebauliches Sanierungsverfahren gem. § 142
BauGB eingeleitet wurde und dieser Neuordnungsprozess seit einigen Jahren (sichtbar)
lauft.

Da es bislang gangige Praxis in der Stadtebauférderung war, die Tranchen der zugewiese-
nen Fordermittel auf dem Treuhandkonto zu sammeln, bis eine Durchfinanzierung der ge-
planten MaRnahmen durch Fordermittel sichergestellt war, steht fir die Gesamtmalinahme
zum 31.01.2025 ein Finanzrahmen i. H. v. ca. 2,3 Mio. EUR zur Verfiigung, der sich aus be-
reits vorhandenen Mitteln/Zuwendungen zusammensetzt. Die 0. g. Zuwendung aus dem
Bescheid von 2024 i. H. v. 1,1 Mio. EUR (3/3) wird ab 2027 (in 4 Jahrestranchen) bereitge-
stellt. Ein nachster Férderungsantrag wurde fristgemal zum 28.02.2025 beim Foérdermittel-
geber eingereicht. Derzeit ist offen, in welcher Hbhe Zuwendungen in den nachsten Jahren
beschieden werden.

2025 wird das Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 21.01.00 ,Oberblissauer Weg/Neue Mitte
Moisling”“ abgeschlossen. Der Satzungsbeschluss ist in der zweiten Jahreshalfte vorgesehen
und schafft Planungsrecht fiir die Neubebauung.

Auch werden 2025 weitere Ordnungsmafnahmen im nérdlichen Teilbereich der ,Neuen Mit-
te* durchgeflihrt, um eine Baureifmachung des Baufelds zu erzielen. Dazu zahlen der Ab-
bruch eines Wohn- und Geschéaftsgebaudes (Ladenzeile) und eines Garagenhofs. Erforder-
lich ist ebenfalls ein Grunderwerb. Damit werden die Voraussetzungen fir den Neubau des
Stadtteilhauses und des Stadtteilplatzes als Stadtebauférderungsmallhahmen sowie fur die
Errichtung eines Wohn- und Geschéaftsgebaudes mit sozialem Wohnungsbau und Einzel-
handel durch einen Dritten geschaffen.

Fur das Neubauvorhaben ,Kindertagesstatte mit Familienzentrum® in der ,Neuen Mitte“ wur-
de ein Wettbewerbsverfahren durchgefiihrt. Seit dem 24.01.2025 liegt ein hochbaulicher
Entwurf vor, auf dessen Grundlage ein Vergabeverordnungsverfahren durchgefiihrt und eine
konkrete Objektplanung bis Leistungsphase 4 nach HOAI aufgestellt wird. Fur dieses Vorha-
ben in der Tragerschaft eines Dritten besteht ein groer Handlungsbedarf, da es im Kontext
einer Verlagerung und Erweiterung eines bestehenden Kita-Standortes steht: Durch die Ver-
lagerung wird ein SchlUsselgrundstick fir den Neubau einer stadtischen Senior:Innen-Ein-
richtung freigemacht, zugleich erfordert der aktuelle bauliche Zustand des Bestandsgebau-
des ein rasches Handeln.

Unter der Berlcksichtigung gebundener Mittel (insb. fir Bauleitplanung, aktuelle Wettbe-
werbsverfahren) und laufender Ausgaben (insb. fir Quartiersmanagement und Sanierungs-
trager) werden diese Mallnahmen i. H. v. voraussichtlich ca. 4,3 Mio. EUR in 2025 teilweise
Uber die vorhandenen Mittel finanziert werden kdnnen. Eine anteilige Zwischenfinanzierung
Uber Mittelausleihe (i. H. v. ca. 2,0 Mio. EUR) ist erforderlich (s. u.).

Von 2026 bis 2028 werden prioritar die baulichen Realisierungen der Kindertagesstatte mit

Familienzentrum (Kostenansatz: ca. 5,0 Mio. EUR), des Stadtteilplatzes (ca. 1,5 Mio. EUR)
und des Stadtteilhauses (ca. 8,7 Mio. EUR). verfolgt. Diese Vorhaben sind Schillisselmal}-
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nahmen der ,Neuen Mitte* und wesentlich fur die Funktion und Attraktivitat eines Stadtteil-
zentrums. Der Fokus liegt hier zunachst auf der Errichtung der Kindertagesstatte und auf der
Anlage des Stadltteilplatzes. Der Bau dieser 3 EinzelmaRnahmen der Stadtebauférderung ist
z. Z. nicht Uber Fordermittel gedeckt.

Die Durchflihrung weiterer vorgesehener EinzelmaRnahmen wird weiterhin verfolgt: Die Pla-
nung fir den Neubau der stadtischen Kindertagesstatte ,Achternkaten®, der als Verlagerung
und Erweiterung der Kita ,Moislinger Berg“ vorgesehen ist und aufgrund der Unterversor-
gung mit Kita-Platzen im Stadtteil und des schlechten baulichen Zustands des Bestandsge-
baudes geboten ist, wird auf Grundlage des aktuell laufenden Architektenwettbewerbs bis
Leistungsphase 4 fortgeflihrt, aber unter den gegebenen Bedingungen zunachst nicht bau-
lich realisiert. Der Umbau der ,Alten Schule® zu einem ,Haus fir Vereine“ oder die weiteren
EinzelmalRnahmen zur Erschliefung der ,Neuen Mitte* (,Stadtachse” und ,Vorplatz® zum
Bahnhaltepunkt, StraRenraumumgestaltung Kiwittredder) werden bearbeitet, wenn die o. g.
prioritdten MalRnahmen abgeschlossen sind und Forderfahigkeiten abgeschatzt werden kén-
nen. AuRerdem wird der Leistungsumfang des Quartiersmanagements reduziert.

Finanzierung der GesamtmaRnahme

Die Hansestadt Lubeck wird im jahrlichen Turnus weitere Zuwendungen fir die Gesamt-
malinahme Moisling beantragen — allerdings kann nicht prognostiziert werden, in welcher
Héhe und in welcher Falligkeit (Aufteilung auf 7 Jahrestranchen) Stadtebauforderungsmittel
beschieden werden.

Unter Anwendung des o. g. angepassten Umsetzungsplans wird Mitte 2025 die Situation
eines vollstandigen Mittelabflusses eintreten — damit ware die neuerdings geforderte ,zligige*
Verausgabung von Stadtebauférderungsmitteln sowie eine Baureifmachung in der ,Neuen
Mitte* erreicht. Fir die bauliche Realisierung der Einzelmaflinahmen ,Kindertagesstatte mit
Familienzentrum®, ,Stadtteilplatz® und ,Stadtteilhaus” werden dem Foérdermittelgeber konkre-
te Objektplanungen vorgelegt, die grol3e Bedeutung dieser Vorhaben fur den Stadtteil kann
nachgewiesen werden.

Auch wenn davon auszugehen ist, dass die Gesamtmalnahme Moisling weitere Zuwendun-
gen erhalt, konnte der Fall eintreten, dass die o. g. prioritaren EinzelmalRnahmen nicht Gber
ausstehende Zuwendungsbescheide (zumindest unmittelbar) in den nachsten Jahren durch-
finanziert sind. Um dennoch diese Vorhaben als wesentliche Bausteine der ,Neuen Mitte®
realisieren zu kénnen und einen totalen Baustopp der stadtebaulichen Sanierung mit allen
Konsequenzen zu vermeiden, muss die Hansestadt Lubeck das Risiko der Finanzierbarkeit
im eigenen Haushalt abbilden.

Dazu erfolgt zur Zwischenfinanzierung einerseits eine flexible Ausleihe von Stadtebauforde-
rungsmitteln aus dem Sondervermoégen der Gesamtmalinahme ,Altstadt”: Dort sind ausrei-
chend Mittel vorhanden, die nicht in den nachsten zwei bis drei Jahren eingesetzt werden
kénnen. Es werden Mittel i. H. v. max. 5,0 Mio. EUR fur die GesamtmalRnahme Moisling
ausgeliehen, um eine zlgige und prioritdrere Malnahmenumsetzung zu verfolgen. In der
Gesamtmalinahme Altstadt sind in den nachsten zwei Jahren keine gréfieren Mittelabfliisse
vorgesehen, da kurzfristig absehbar noch keine Baumalinahmen realisiert werden, sondern
zunachst entsprechende Planungen fir Einzelmalinahmen aufgestellt werden. Mit einer Aus-
leihe in der angegebenen (Maximal-)HOhe verbleiben auf dem Sondervermodgen Altstadt
genugend Mittel, um diese Planungen aufsetzen zu kdnnen. Die Umsetzung von Maf3nah-
men in der Altstadt ist nicht gefahrdet. Die Forderrichtlinien sehen diese Moglichkeit der Aus-
leihe vor, die Mittel sind nach Erhalt von Zuwendungen zu erstatten. Sollten weitere Zuwen-
dungen ganzlich ausbleiben, missten Ausleihen aus dem stadtischen Haushalt auf das
Treuhandkonto zuriickgezahlt werden. Uber den Umsetzungsplan der GesamtmaRnahme
Altstadt wird den politischen Gremien gesondert berichtet.

Zum anderen wird fur die Zwischenfinanzierung der Gesamtmaflnhahme Moisling eine haus-

halterische Ordnung hergestellt, die Uber die kommunale Regel-Anteilsfinanzierung hinaus-
geht: Bislang wurden im kommunalen Haushalt Kostenansatze abgebildet, welche die Ge-
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genfinanzierung laufender Ausgaben sowie insb. den kommunalen Eigenanteil i. H. v. 33 %
fur etwaige Zuwendungen darstellen. Da die Hohe und Falligkeit von Zuwendungen nicht
prognostizierbar ist — wie man beispielhaft an der Zuwendung 2024 erkennt — folgen diese
Haushaltsansatze pauschalen, idealtypischen Annahmen und wurden oftmals nicht verwen-
det, wenn z. B. eine Zuwendung deutlich niedriger ausfiel oder die Falligkeiten zeitlich nach-
gelagert beschieden wurden. Diese Haushaltsansatze miissen zuklnftig aufgestockt werden,
um ebenfalls die Finanzierbarkeit von Einzelmalinahmen der Stadtebauférderung sicherzu-
stellen.

Sollte der Férdermittelgeber kiinftig bei der Zustimmung zum Mitteleinsatz, d. h. bei der kon-
kreten Forderentscheidung zur baulichen Realisierung einer Einzelmaflnahme, u. U. den
Anteil an Stadtebauférderungsmitteln zur Finanzierung unter den Regelanteil gem. Forder-
richtlinien (3/3) festsetzen, wird dem zustandigen kommunalpolitischen Gremium der Hanse-
stadt LUbeck eine entsprechende Projektfreigabe zur Entscheidung vorgelegt.

Ausblick

Im Angesicht der geanderten Rahmenbedingungen muss ein neuer praktischer Umgang in
der Anwendung der Stadtebauférderung gefunden werden. Durch die Uberzeichnung der
Stadtebauforderung und die daraus resultierende Unsicherheit Gber die Gewahrung von Zu-
wendungen wird ein gréleres Risiko der Finanzierbarkeit auf die Kommunen Ubertragen, die
sich derzeit in angespannten Haushaltslagen befinden. Zugleich wird ein Widerspruch zu
den Zugigkeits- und Zweckmaligkeitsgeboten stadtebaulicher SanierungsmalRnahmen und
der zeitlichen Begrenzung der neuen Forderprogramme offensichtlich. Zweifellos besteht
unter diesen Umstanden eine Gefahr fiir die Funktions- und Tragfahigkeit der Stadtebaufor-
derung als Instrument. Der inhaltliche Ubergreifende, integrierte Planungsansatz fir Ge-
samtmaflnahmen geht verloren.

Fir die GesamtmalRinahme Moisling wurde der dargestellte Umsetzungsplan als Ergebnis
intensiver Prufung und Abwagung entwickelt. MalRgebend war dabei, eine verhaltnismalige
und leistbare Sicherung und Schaffung von Mehrwerten fir den Stadtteil und die Realisie-
rung von Schlisselmalinahmen.

Die Hansestadt Libeck empfiehlt, die Durchfihrung der Gesamtmalinahme Moisling — ins-
besondere die Schaffung der ,Neuen Mitte“ — in angepasster Weise fortzuflihren, zumal die-
ser Prozess der stadtebaulichen Neuordnung bereits eingeleitet wurde und vor Ort sichtbar
ist. Nur mit den aufgezeigten Schritten ist eine weitere Umsetzung moglich, auch wenn diese
zu gréRReren Finanzierungsrisiken fiir den kommunalen Haushalt flhren.

Der Umsetzungsplan fur die Gesamtmalinahme Moisling wird den politischen Fraktionen in
einem Ortstermin vorgestellt. Uber den weiteren Fortschritt sowie aktuelle Entwicklung der
Stadtebauférderung wird im Bauausschuss regelmafiig berichtet.

Anlagen:

1 — Stadtebauliche Gesamtmalnahme Moisling: MalRnahmenpriorisierung

2 — MaBnahmenpriorisierung und geplante zeitliche Umsetzung (vereinfachte Darstellung)
3 — Sachstand Einzelmallnahmen

4 — Schreiben von Herrn Blrgermeister an Herrn Ministerprasidenten

5 — Antwortschreiben vom MIKWS

Senatorin Joanna Hagen
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	Anlass:
	1.	Aufgrund der sich verändernden Rahmenbedingungen in der Städtebauförderung wird für die weitere Durchführung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Moisling der nachstehende Umsetzungsplan zur Realisierung prioritärer baulicher Einzelmaßnahmen verfolgt.
	2.	Zur Zwischenfinanzierung von Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung erfolgt eine flexible Ausleihe von Mitteln aus dem Sondervermögen der Gesamtmaßnahme Altstadt sowie eine haushalterische Ordnung, die über die kommunale Regel-Anteilsfinanzierung hinausgeht.
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